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Es erben sich Gesetz' und Rechte 
Wie eine ew'ge Krankheit fort, 
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte 
Und rücken sacht von Ort zu Ort. 
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage; 
Weh Dir, daß du ein Enkel bist! 

(Goethe, Paust I. Teil) 

Keine Rechtsordnung kann jemals abgeschlossen und 
fertig sein. Alles Leben geht weiter. Deshalb muß unsere 
Rechtsordnung sich ständig den neuen Entwicklungen 
in Technik und Wirtschaft, aber auch den allgemeinen 
Auffassungen von Recht und Gesellschaft anpassen. 
Zudem soll das Recht nicht nur Spiegel, sondern auch 
Antrieb zur Gestaltung einer besseren, an den Rechts-
und Sozialst.aatsprinzipien unseres Grundgesetzes orien-
tierten Ordnung sein. 

(Gustav W. Heinemann, 
Geleitwort ZRP 1968, 1. Jg., 1. H., S. 1) 
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KAPITEL 1 

Erkenntnisinteresse 

I. Skepsis gegenüber der Wandlungsfähigkeit des Redlts 

Solange es ReChtsnormen gibt, stellt sich - den Zeitgenossen mehr 
oder weniger bewußt - das Problem des Verhältnisses zwischen dem 
Recht und der sich verändernden Wirklichkeit. Meist mündet diese Frage 
in der (jedenfalls außerhalb der Rechtswissenschaft) teilweise schon zum 
Gemeinplatz gewordenen Feststellung, das als Mittel sozialer Regulation 
eingesetzte Recht sei infolge der ihm inhärenten Statik nicht einmal in 
der Lage, mit dem dynamischen Gesellschaftsprozeß Schritt zu halten, 
geschweige denn diesen zielgerichtet zu lenken oder gar zu beschleuni-
gen. 

Hieraus resultieren sowohl der weitverbreitete Vorwurf gegen das 
Recht, es stabilisiere den Status quo, indem es mangels hinreichender 
Flexibilität den notwendigen Wandlungen zugunsten größerer politisCher 
und sozialer Gerechtigkeit im Wege stehe1, wie auch die Protesthaltung 
gegen den Juristen als Hüter überkommener Ordnungsvorstellungen2• 

Luhmanns konstatiert, daß das Vertrauen in die soziale und politische 
Ordnungsmacht des Rechts in den letzten 200 Jahren sich auffällig ver-
ringert habe. Exemplarisch ist die Bemerkung Kaupens4, unser Rechts-
system sei .,nicht einmal Spiegel der heutigen, sondern eher Abziehbild 
einer bereits vergangeneo Gesellschaft." 

Die härtesten Angriffe gegen den "unverwechselbaren Iegalistischen 
Grundcharakter ... der okzidentalen Welt"5 werden dabei nicht"erst in 
jüngster Zeit von Soziologen, soweit sie sich überhaupt mit dem Recht 

1 Z. B. Schubert, 58 ff. - Kaupen, Bedeutung, 369 ff, kann für seine These, das 
Recht, unfähig zur Anpassung an die gesellschaftliche Dynamik, sei als Uber-
gangserscheinung zu bewerten, auf Saint-Sirnon rekurrieren. Vgl. auch Delbrüdt, 
Probleme, 150 ff; Kewenig, Contribution, 227; Krüger, Verfassungswandlung, 
164f m.w.N. 

2 Kaupen, Hüter, passim, Standort, passim, und Bedeutung, 373 ff; Hagen, 
ARSP 60, 128; differenzierter T6th, 79 f; Stone, 473 ff, und Oppermann, JZ 1967, 
724, weisen auf die höchst inhomogene Ahnenreihe der Juristenfeindlichkeit hin. 

3 Luhmann, ARSP 53, 531; ähnl. Ogburn, Kultur, 88 f, und Kägi, Verfassung, 
26 ff. 

4 Kaupen, Standort, 101. 
5 Wieadter, Privatrechtsgeschichte, 441. 
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befassen, geführt oder inspiriert6• Seit jeher gestaltete sidl das Verhältnis 
zwisdlen Sozial- und Redltswissensdlaft eher gespannt denn kooperativ7• 

Teils wird das Redlt unter Berufung auf die marxistisdle Basis-Uberbau-
Lehre zum dialektisdl wirkenden Madltinstrument der herrsdlenden 
Klasse zur Festigung ihrer Privilegien abgestempelt8, teils wird es als 
bloßer Reflex der realen gesellsdlaftlidlen Verhältnisse gewertet, ihm 
also jede eigene Wirklidlkeit abgesprodlen'. Hieraus legitimieren viele 
empirisdle Sozialwissenschaftler ihre Abneigung, die Rolle des Rechts für 
den gesellschaftlichen Wandel genauer zu untersudlen, was zudem infolge 
der damit verbundenen Notwendigkeit, in die komplexe Redltsmaterie 
einzudringen, auch erhebliche Mühe erfordern würde10• Schelsky11 ver-
mutet hinter einer soldlen, das Redlt als soziales Handlungsmittel aus-
blendenden Betrachtungsweise zumindest implizit die Empfehlung zu 
Machtauseinandersetzungen bis hin zur Revolution. 

Jedenfalls stellt - unabhängig von ihrer Motivation - die funda-
mentale Kritik an der tradierten Rechtsstaatlicbkeit, die nidlt nur außer-
parlamentarischen Ursprungs ist12, Anlaß genug dar, die Leistungsfähig-
keit des Redlts einer kritischen und fundierten Analyse zu unterziehen 
und nadl Möglidlkeiten zu sudlen, das Redlt von einem rein bewahren-
den Element der Machterhaltung zu einem dynamisdlen Instrument der 
Madltkontrolle und bewußten Gesellschaftssteuerung aufzuwerten; dies 
ersdleint umso notwendiger, je schneller sidl der soziale Wandel in 
tedlnologischer, wirtsdlaftlicher und kultureller Hinsidlt vollzieht. Aber 

8 So attackiert Geiger, 44, den .Normen-Fetischismus der juridischen Doktrin". 
König (in: Rehbinder, Begründung, 5) konstatiert einen .merkwürdigen cultural 
lag bei allem, was das Phänomen Recht betrifft". Ähnl. Kaupen, KZSS 18, 115, 
und Römer, NpL 1970, 300. - E. E. Hirsch, Rechtssoziologie, 881, und Kininger, 
13, sehen die rechtsfeindliche Haltung geradezu als den Entstehungsgrund der 
Soziologie an. 

7 Vgl. Ryffel, Grundprobleme, 69; Noll, Gesetzgebungslehre, 38 f; Kininger, 
13 ff. Gegen Lautmann, Soziologie, passim, wendet sich Schelsky, Bemerkungen, 
609 ff, der die Juristen gegen die .sattsam bekannten Stereotypen• verteidigt 
und die Arroganz und .modische ... Aggressivität der Soziologen• auf feh-
lende Einsicht in den notwendigen Ordnungsdlarakter des Rechts zurückführt. 

s Vgl. Beyer, passim. 
8 Für E. E. Hirsch, Recht, 55 ff, ist das Recht .nichts anderes als der Ausdrude 

der faktischen Machtverhältnisse•, weshalb die Frage nach der Zeitadäquanz .in 
Wirklichkeit kein Problem• (63) sei; differenzierter ders., ibd. 25 ff, und ders., 
Vorwort zu Winter. Bekanntlich negieren auch andere Rechtssoziologen Eigen-
bedeutung und Effizienz der Rechtsnormen völlig und sprechen deshalb der 
Jurisprudenz die Wissenschaftlichkeit ab; vgl. dazu Ryffel, Grundprobleme, 
67 ff, Th. Raiser, 409 ff, und Rehbinder, Rechtskenntnis, 26. 

10 Ebenso Luhmann, Grundrechte, 7, und Rechtssoziologie 1, 6. 
11 Schelsky, Modell, 84 f; ebenso Stammen, 7 f. Audl für Jenks, 77, führt die 

Meinung, die Zukunft nur schaffen zu können, wenn man alle Spuren des Rechts 
beseitige, zum Chaos. 

12 So sieht Wehner, Die neue Gesellschaft 1974, 95, ein Bedürfnis für .frische 
Luftzufuhr", um aus dem .ideologisch verknorpelten Begriff" des .Rechtsstaates• 
herauszukommen. 
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nicht nur das Tempo des sozialen Umbruchs beschleunigt sich, sondern 
auch die Nachfrage nach verläßlichen Lenkungsinstrumentarien wird, 
will man die soziale Wirklichkeit aktiv beeinflussen, den Veränderungs-
prozeß also planvoll gestalten, parallel zur Komplexität der Sozialstruk-
turen anwachsen, ihre Erfüllung geradezu zur Kernfrage der Zukunfts-
bewältigung. Insofern hat die Frage nach den Funktionen des Rechts in 
der sich verändernden Umwelt nicht nur unvergleichlich an Bedeutung 
gewonnen, vielmehr muß sie ständig neu gestellt werden. 

Erst neuerdings beginnen die Juristen, die sich lange Zeit von den 
Forschungsergebnissen der Nachbardisziplinen abgekapselt hielten und 
sich allenfalls auf eine expansive "Konjunktur des Rechts"13 einstellten, 
die Isolation zu verlassen und auf diese Infragestellung, auf die "Kampf-
parolen ·einer ,kritischen' Diffamierungssoziologie"14 zu reagieren15. 
Dabei erscheint es jedoch als grotesk, wenn Römer18 die "Befreiung der 
Rechtswissenschaft aus selbstverschuldeter Unmündigkeit" gerade von 
einer stärkeren Besinnung auf Kelsen erhofft, also dem Hauptvertreter 
der strikten Scheidung von Seins- und Sollenswissenschaft17. Ob sich die 
westdeutsche Rechtswissenschaft bereits in einer wKrise des Selbstver-
trauens"18 befindet, mag bezweifelt werden, zu hoffen ist jedoch, daß 
die von gegenseitiger Aggressivität getragene Kontroverse zwischen 
Juristen und Soziologen das Vorstadium einer produktiven interdiszi-
plinären Zusammenarbeit darstellt18. 

Dabei sollte mehr als bisher von kleinkariertem Disziplinegoismus 
und Standesdenken Abstand genommen werden, stattdessen sollten 
neben den Sozial- und Rechtswissenschaftlern auch Politologen, Histori-
ker und Sozialpsychologen den ihnen möglichen Beitrag leisten20• Daß 

13 Werner, Funktion, 161, und Tendenzen, 23, sowie Rehbinder, Recht, 13. -
Wurzel, 1, Marcic, 111, Jahrreiß, 20 f, und Kägi, Verfassung, 32 f, werten die 
Massenproduktion an Gesetzen dagegen als Krisensymptom. 

14 So Rehbinder, JuS 1973, 272; ähnl. Schelsky, Bemerkungen, passim. 
16 Z. B. Wittkämper, Theorie, passim; Grimmer, passim; Krawietz, passim; 

Fabricius, passim; Fiedler, passim; Delbrück, Probleme, 150 ff; Kewenig, Contri-
bution, 227 ff. Uber den anglo-amerikanisdlen Rechtskreis hinaus hat besondere 
Beachtung gefunden Friedmann, Law and Social Change in Contemporary Britain 
(1951) und darauf aufbauend: Law in a Changing Society (1959); 2. Aufl. 1972; 
dt. Ausgabe: Recht und sozialer Wandel, Frankfurt/M. 1969. Krit. dazu Römer, 
NpL 1970, 300 ff. 

18 Römer, NpL 1970, 306 ff (313). 
17 Vgl. zu Kelsen unten S. 46, Fn 147. 
1s Rüthers, 10, 62. 
11 Vgl. hierzu Opp, passim; Noll, Gesetzgebungslehre, 38; Kaupen, Obser-

vations, 143 ff; Ryffel, Faktoren, 232: • Wenn die Gesellschaft verändert werden 
soll, müssen sich Juristen und Soziologen verbünden. • Ähnl. Ranaivoarivony, 
43. 

20 Daß selbst die Kirchen und Theologen angesprochen sind, beweist der von 
Chr. Walther hrsgg. Sammelband, dort insbes. die Beiträge T. R. Webers und 
Rankes. Vgl. auch Tödt, passim. 

2 Wege 
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